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1 Einleitung

Die Biospeläologie ist eine Teildisziplin der
Höhlenforschung (Speläologie), die sich mit
den Lebewesen und dem Lebensraum unter-
irdischer Ökosysteme beschäftigt (TRIMMEL

1965). Fragen zum Vorkommen und zur Ver-
breitung solcher Organismen sowie die
Kennzeichnung der Lebensbedingungen
sind Forschungsgegenstand der Höhlenbio-
logie.

Als subterrane Ökosysteme kann man alle
unter der Erdoberfläche befindlichen Le-
bensräume und deren Lebensgemeinschaf-

ten ansehen, die ein weitestgehend ganzheit-
liches Wirkungsgefüge zueinander aufwei-
sen, d.h. eine Biogeozönose darstellen. Eine
allgemeingültige Definition hat sich in der
Ökosystemforschung noch nicht durchge-
setzt, zeigt aber lediglich, wie wenig sich die
Disziplin mit diesen Lebensräumen ausein-
andergesetzt hat. Die Erklärung zur „Biodi-
versität in subterranen Ökosystemen“ (WE-
BER & ZAENKER 2008) des Verbandes der
deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V.
sollte einen motivierenden Anlass geben, un-
terirdische Lebensräume in Zukunft stärker
in den Fokus der Forschung zu stellen.

Höhlen als Lebensräume in Hessen
Erfassung, Bewertung und Schutz subterraner Ökosysteme

Von Martin Reiss, Gerhard Stein und Stefan Zaenker

Zusammenfassung

Höhlen sind einzigartige, besonders schutzwür-
dige Lebensräume für hochspezialisierte Tiere,
die sich an die relativ konstanten, ohne Jahres-
schwankungen gekennzeichneten Umweltbe-
dingungen, wie absolute Finsternis, hohe Luft-
feuchte und niedrige Lufttemperatur, angepasst
haben. Die unterschiedlichen Höhlen- bzw.
Lichtregionen subterraner Lebensräume wer-
den von verschiedenen Arten besiedelt, wobei
in Hessen nach dem jetzigen Kenntnisstand vier
grundsätzliche ökologische Klassifikationen
der Fauna vorgenommen werden können: (1)
ausschließlich in Höhlen lebende, eutroglobi-
onte Tiere, (2) eutroglophile Tiere, die dauer-
haft mehrere Generationen in Höhlen leben, (3)
subtroglophile Tiere, die Höhlen gezielt zur
Paarung oder zur Ruhephase (Winter- oder
Sommerquartier) aufsuchen, sowie (4) Tiere als
zufällige Gäste in Höhlen, die als eutrogloxen
bezeichnet werden. Ein mittlerweile recht um-
fangreicher Erfassungsstand zur Kenntnis vor-
kommender Höhlen und deren Höhlenfauna in
Hessen liefern die beiden Kataster des Landes-
verbands für Höhlen- und Karstforschung Hes-
sen e.V. Das Katastergebiet beinhaltet neben
dem gesamten Bundesland Hessen auch an-
grenzende Kartenblätter in den benachbarten
Bundesländern. 

Im Höhlenkataster sind bislang 481 Höhlen
dokumentiert, von denen 378 biospeläologisch
erfasst sind. Von insgesamt 2 707 erfassten Ta-
xa sind 1 008 Taxa in Höhlen nachgewiesen.
Besonders häufige Artenvorkommen zeigen
sich bei eutroglophilen Tieren. Daneben sind
subtroglophile Arten wie Fledermäuse eben-
falls häufig in Höhlen zu finden. Da es sich hier
um FFH-Arten handelt, wird die Bedeutung
von Höhlen als besonders schutzwürdige Bioto-
pe unterstrichen. Der aktuelle Schutzstatus von
Naturhöhlen in Hessen, vor allem außerhalb
von deklarierten FFH-Gebieten, ist allerdings
defizitär, denn Höhlen besitzen hier keinen be-
sonderen Schutzstatus. Angesichts der Biodi-
versität in den subterranen Ökosystemen ist
umfangreicher Handlungsbedarf zu erkennen.

Summary

Caves as Habitats in Hesse – Mapping, evalua-
tion and protection of subterranean ecosystems
Caves are unique habitats for highly specialised
animals, and they require particular protection.
The environmental conditions, such as absolute
darkness, high humidity and low air tempera-
ture, are comparatively stable and do not vary in
the course of the year. The different cave re-
gions or light regions of subterranean ecosys-
tems are colonised by different kinds of species.
The paper provides an ecological classification
of subterranean fauna in Hesse, distinguishing
four basic ecological classes: 1) eutroglobiont
species are strongly bound to hypogean habitats
like caves, 2) eutroglophile species are essen-
tially epigean animals able to maintain a per-
manent subterranean population, 3) subtroglo-
phile species temporarily inhabit a cave but are
associated with epigean habitats and selective-
ly visit subterranean ecosystems seasonally,
4) eurogloxene species only occurring sporadi-
cally or accidentally in a hypogean habitat. The
State Federation of Cave and Karst Research in
Hesse keeps two registers – the Cave Register
and the Biospeleological Register of Hesse. The
register area number 4 “Hesse” also includes
some ordinance maps from other German fed-
eral states. 

Currently, 481 caves have been registered
and 378 caves have been reviewed biospeleo-
logically. In Hesse alone there are 352 known
caves. The biospeleological register altogether
describes 2.707 taxa, with 1.008 taxa found in
caves. Most of the species are eutroglophile an-
imals strongly bond to subterranean habitats.
Subtroglophile species such as bats are also of-
ten found in caves in Hesse. Bats are specially
protected animals according to the EU-wide
NATURA 2000 network established under the
1992 Habitats Directive. Outside such protect-
ed areas the conservation status of caves in
Hesse is not sufficient yet, since caves have no
particular protection status. In view of the bio-
diversity of the subterranean ecosystems there
is comprehensive need for action. 

Die Definition des Begriffs „Höhle“ wur-
de vielfältig und kontrovers diskutiert (TRIM-
MEL 1968, 1965; WREDE 1996). Überein-
kunft innerhalb der Speläologie besteht dar-
über, dass Höhlen weitgehend von festem
Gestein umschlossene, mit Luft, Sediment
oder Wasser gefüllte natürliche Hohlräume
in der Erdrinde sind, die eine Mindestgröße
aufweisen müssen, welche einen menschli-
chen Zugang ermöglicht (ROSENDAHL 2004).
Höhlenbildungen können in allen Gesteinen
der Erde auftreten, d.h. mit der Gesteinsbil-
dung (Primärhöhlen) oder nach der Ge-
steinsbildung (Sekundärhöhlen) (TRIMMEL

2008), sind also geogenen Ursprungs und
damit deutlich zu anderen unterirdischen
Hohlräumen abgegrenzt (Abb. 1). Demnach
sind Tierhöhlen, d.h. Hohlräume, die von
Tieren selbst geschaffen werden (Baumhöh-
len, Erdhöhlen), und alle vom Menschen
geschaffenen Hohlräume, wie Bergwerks-
stollen, Felsenkeller oder Brunnen, keine
„echten“ Höhlen im geowissenschaftlichen
Sinne. Gleichwohl können sie identische Le-
bensbedingungen wie natürlich entstandene
Höhlen aufweisen und werden in der moder-
nen Biospeläologie als gleichwertig betrach-
tet, untersucht und dokumentiert. Für eine
systematische Erfassung in Höhlenkatastern
müssen Höhlen in Deutschland eine Min-
destlänge von fünf Metern besitzen (ROSEN-
DAHL 2004). In Hessen wird der Standort von
Kleinsthöhlen mit einer gesonderten Zähl-
nummer als „nicht aufgenommene Objekte“
im Kataster registriert (STEIN 2009), zusätz-
lich aber biospeläologisch untersucht und
dokumentiert (ZAENKER 2009).

2 Höhlen in Hessen als Lebensraum

Die Umweltbedingungen in hessischen Höh-
len sind im Allgemeinen charakteristisch für
Höhlen der gemäßigten Breiten. Das Höh-
lenklima wird im Wesentlichen von den
Lichtverhältnissen, dem Wärmehaushalt und
der Luftfeuchtigkeit bestimmt. Hierbei muss
die Höhlenzonierung berücksichtigt werden,
da es lokale Unterschiede innerhalb einer
Höhle gibt (Abb. 2).

Die Eingangsregion (I) erstreckt sich bis
zu 10 m vom Eingang entfernt und steht noch
unter dem gemindert wirksamen Einfluss der
Außenwitterung, in Abhängigkeit der Ein-
gangsgröße des Portals und dem Verlauf des
Höhlengangs. Das Tageslicht gelangt ledig-
lich im unmittelbaren Eingangsbereich je
nach Einfallswinkel noch in voller Intensität
herein und nimmt sehr schnell auf wenigen
Metern Tiefe ab, reicht aber aus, damit Foto-



synthese stattfinden kann. Tages- und jahres-
zeitliche Lichtunterschiede können abge-
schwächt Einfluss nehmen, so dass hier
schattenangepasste Pflanzen existieren kön-
nen (JASINSKI 1966). Dementsprechend kön-
nen auch Tages- und Jahresschwankungen
der Lufttemperatur abgemildert einwirken.
Die Luftfeuchtigkeit ist ebenfalls den Witte-
rungseinflüssen des Außenklimas unterwor-
fen und kann stärkere Amplituden aufzeigen
als im Höhleninnern. Die in der Eingangsre-
gion lebende Fauna hat TRIMMEL (1968) als
Chasmotofauna (= „Fremdlingsfauna“) be-
zeichnet, allerdings bereits darauf verwie-
sen, dass es keine Arten gibt, die eine enge
oder ausschließliche Habitatbindung an den
Eingangsbereich von Höhlen haben. Häufig
finden sich feuchtigkeitsliebende Arten, die
auch im Umfeld der Höhle oder anderen
feuchten Stellen, wie unter Steinen oder To-
tholz, anzutreffen sind (FISCHER 2004, ZAEN-
KER 2008).

Die Übergangsregion (II) schließt sich an
die Eingangsregion an und liegt zwischen 3
bis 10 m und 20 bis 80 m vom Eingang ent-
fernt. Eine Abgrenzung erfolgt anhand des
Wärmehaushalts, insofern keine tageszeitli-
chen Temperaturschwankungen, jedoch jah-
reszeitliche Amplituden festzustellen sind.
FISCHER (2004) bezeichnet die Übergangsre-
gion als Zwielichtzone, deren Grenze zur
Tiefenregion dort liegt, wo keine tages- und
jahreszeitlichen Temperaturunterschiede
mehr festzustellen sind, und die als Wetter-
grenze bezeichnet wird. TRIMMEL (1968) be-
zeichnet die hier aufgeführte Eingangs- und
Übergangsregion zusammenfassend als Ein-
gangsregion.

Die Tiefenregion (III), welche an die
Übergangsregion anschließt und bis zum En-
de des Höhleninnern reicht, beginnt bei 20
bis 80 m vom Höhleneingang. Wärmehaus-
halt und Luftfeuchtigkeit zeigen das ganze
Jahr relativ konstante Verhältnisse, d.h. eine
hohe relative Luftfeuchte zwischen 95 und
98 % und eine Jahresmitteltemperatur um die

8 °C mit einer Amplitude von nur 2 °C. In der
Tiefenregion herrscht absolute Finsternis, so
dass keine Primärproduktion von grünen
Pflanzen stattfindet. TRIMMEL (1968) hat die
Tiefenregion deshalb als aphotische (= licht-
lose) Region bezeichnet. Nahrungsknapp-
heit ist eine wesentliche Auswirkung der im-
mer währenden Dunkelheit. Die Fauna ist
hoch spezialisiert an diese Umweltverhält-
nisse angepasst. Auffällig ist die Rückbil-
dung bzw. das Fehlen von Augen und eine
pigmentlose, meist dünne Haut, die keine
Ultraviolettstrahlung abwehren muss. Alles-
fresser (Omnivoren) überwiegen, da ledig-
lich organisches Material von außen oder
von toten Tieren zur Verfügung steht. Eine
moderne Einteilung der subterranen Fauna
sowie die Verteilung bisheriger Artenfunde
in Hessen auf diese Klassifikation zeigt

Tab. 1. Die Übergangsklassifikationen er-
geben sich aus den Unsicherheiten einer
eindeutigen Zuordnung bestimmter Taxa,
da über die Habitatpräferenzen zum Teil
sehr wenige Forschungserkenntnisse vor-
liegen. Die hier vorgeschlagene Einteilung
entspricht dem internationalen Standard
bzw. dem aktuellen Kenntnisstand (SKET

2008).
Die hohe Zahl der Zufallsgäste (eutroglo-

xene Arten) im Biospeläologischen Kataster
von Hessen (Tab. 1) ist vor allem auf die gro-
ße Anzahl der untersuchten Quellen zurück-
zuführen. Hier werden bis auf Tiere, die aus
dem Grundwasser in die Quellbiotope ein-
wandern, in der Regel höhlenfremde Arten
festgestellt. 

Eine maßgebliche Bedeutung haben Höh-
len als Winterquartier für Fledermäuse oder
bestimmte Schmetterlingsarten (Tagpfauen-
auge, Zackeneule,Wegdornspanner). Im Som-
mer ziehen sich bestimmte Köcherfliegen-
und Mückenarten zur Fortpflanzung in Höh-
len zurück (ZAENKER 2008). In Hessen ist die
Rheinschnake (Limonia nubeculosa) ein
häufiger Sommergast. Diese subtroglophi-
len Arten suchen Höhlen gezielt zu verschie-
denen Jahreszeiten auf und benötigen intak-
te Höhlensysteme für ihre Entwicklung.

Höhlengewässer bieten eine Gelegenheit,
den ansonsten verborgenen Lebensraum
Grundwasser zu erforschen. Häufig finden
sich besonders angepasste aquatische Tiere
in Höhlen, wie der Grundwasserflohkrebs
Niphargus oder Ruderfuß- und Muschel-
krebse. Neben den wenigen Insekten wie be-
stimmten spezialisierten Pilzmückenarten
(PLASSMANN & ZAENKER 2005) oder der
Höhlenwasserassel (Proasellus cavaticus)
als weiterer Vertreter der Krebstiere haben
sich die „echten“ Höhlentiere (Eutroglobion-
ten) dauerhaft den Umweltbedingungen an-
gepasst.

Auf dem Boden sowie an Wänden und De-
cken der Höhlen leben terrestrisch hypogäi-
sche Arten, die mehrere Generationen in
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Abb. 1: Einteilung subterraner Ökosysteme. Entwurf: M. Reiss.

Abb. 2: Unterirdische Lebensräume nach Lichtregionen (Höhlenregionen). Entwurf: M. Reiss, nach
WEBER (1988).



Höhlen verbringen (Eutroglophile). Hierzu
zählen in Hessen insbesondere Spinnenarten
wie Meta menardi und Metellina merianae
als Vertreter der Kieferspinnen. Weitere häu-
fige Vertreter eutroglophiler Arten finden
sich bei den Insekten, Schnecken und Tau-
sendfüßern. In Hessen gibt es für bestimmte
Tiergruppen erste genauere Untersuchungs-
ergebnisse (PRESCHER & ZAENKER 2005,
SCHMIDT-RHAESA & ZAENKER 2006, SCHULZ

& ZAENKER 2006). Amphibien wie der Feu-
ersalamander halten sich nicht nur während
des Larvenstadiums in Höhlengewässern
auf, man kann auch das ganze Jahr über adul-
te Tiere finden, wobei kontinuierliche Be-
obachtungen fehlen (MALKMUS & ZAENKER

2008).
In der Öffentlichkeit werden unterirdische

Lebensräume häufig nur mit Fledermäusen
(Microchiroptera) in Verbindung gebracht.
Die einzigen flugfähigen Säugetiere bewoh-
nen Höhlen und künstliche Hohlräume vor
allem als Winterquartier längere Zeit. Im
Sommer können die nachtaktiven Fleder-
mäuse in Höhlen Ruhe finden. Insbesondere
die Störung der Winterruhe durch unachtsa-
mes Betreten unterirdischer Habitate kann
den physiologischen Kreislauf der Tiere le-
bensbedrohlich beeinflussen. Fledermäuse
legen Fettreserven an, damit sie zum Früh-
jahr genug Energie haben, ihre Herzfrequenz
zu erhöhen und ihre normale Körpertempe-
ratur zu erlangen. Wird dieser Prozess durch
Störungen häufiger ausgelöst, können die
Tiere vor Erschöpfung sterben, da sie im
Winter meist nicht genügend Nahrung fin-
den.

Der Kenntnisstand zum Vorkommen und
zur Lebensweise der subterranen Fauna wird
in Hessen zwar intensiv bearbeitet, doch zei-
gen sich nach wie vor viele Wissensdefizite.
Die Erforschung unterirdischer Lebensräu-
me einschließlich des Grundwassers sollte
mit Blick auf die Erhaltung und den Schutz
dieser einzigartigen Ökosysteme forciert
werden und mehr in den Mittelpunkt der For-
schungsförderung gelangen.

3 Biospeläologische Forschung in
Hessen

3.1 Entwicklung des Forschungsfelds

Eine systematische und flächendeckende Er-
forschung subterraner Ökosysteme in Hes-
sen erfolgt seit der Gründung des Landesver-
bands für Höhlen- und Karstforschung in
Hessen e.V. im Jahr 1995. Eine erste Erwäh-
nung der „Dunkelfauna“ zur biospeläologi-
schen Erkundung von Höhlen stammt von
FRIES (1879) aus der Kammerbacher Höhle
im Meißnervorland (Nordhessen). In der
Folgezeit ergeben sich aus der Literatur le-
diglich Einzelfunde von Höhlentieren (z.B.
NOLL 1939, NOLL & STAMMER 1953). Mitte
der 1980er-Jahre waren in Hessen nur 30
Tierarten in Höhlen nachgewiesen (ZAENKER

2001).
Dem Landesverband für Höhlen- und

Karstforschung in Hessen e.V. gehören mitt-
lerweile acht regionale Höhlenforschergrup-
pen, zwei fledermauskundliche Arbeitsge-
meinschaften und zwei universitäre Einrich-
tungen an. Die wichtigsten Aufgaben beste-
hen in der Erforschung und Dokumentation
subterraner Ökosysteme, der Umsetzung
praktischer Höhlenschutzmaßnahmen, der
Sicherheit und Technik der Höhlenbefah-
rung sowie der Öffentlichkeitsarbeit und Um-
weltbildung (REISS & ZAENKER 2009 in prep.).

Zentral beim Landesverband für Höhlen-
und Karstforschung in Hessen e.V. werden
zwei wesentliche Instrumente der Höhlen-
forschung geführt: das Höhlenkataster von
Hessen (STEIN 2009) und das Biospeläologi-
sche Kataster von Hessen (ZAENKER 2009).
Diese Instrumente sind die Archiv- und Do-
kumentationsstellen zur Karst- und Höhlen-
kunde in Hessen, in denen subterrane Öko-
systeme lokalisiert, deren räumliche und
abiotischen Merkmale gekennzeichnet und
das Vorkommen der Fauna und Flora be-
schrieben sind.

Das Biospeläologische Kataster von Hes-
sen dient darüber hinaus als wichtiges Pla-

nungsinstrument für die naturschutzfachli-
che Verwaltung und Praxis. Mehrere Gut-
achten zur Grunddatenerhebung, die der
Überprüfung von Schutzmaßnahmen nach
der FFH-Richtlinie dienen, wurden durch
das Land Hessen in Auftrag gegeben und er-
arbeitet.

3.2 Erfassung und Bewertung von
Höhlen als Lebensraum

Eine systematische Erfassung und Datensi-
cherung in einem Kataster erfordert eine
standardisierte Kartiermethode und ein vor-
her definiertes Untersuchungsprogramm.
Zunächst werden Lage und räumlichen Ge-
gebenheiten der Höhle ermittelt. Dazu wer-
den mittels GPS-Gerät die geographischen
Koordinaten des Eingangsbereichs be-
stimmt. Die Vermessung der Höhlen erfolgt
mit Hilfe eines digitalen Distanzmessgeräts,
Maßband, Neigungsmesser und Kompass.
Vor Ort wird eine Planskizze erstellt, aus der
später die Reinzeichnungen (Höhlenpläne)
gefertigt werden. Die biospeläologische Un-
tersuchung der Höhlenhabitate erfolgt durch
Absuchen der Fauna an Wand, Decke und
Boden der Höhle sowie der aquatischen Be-
reiche. Die Tiere werden weitgehend lebend
bestimmt und ihre Artzugehörigkeit schrift-
lich festgehalten. Taxa, die nicht im Gelände
determiniert werden können, insbesondere
Wirbellose, werden mit einer Federstahlpin-
zette aufgesammelt und in Ethanol fixiert.
Eine Vorsortierung und Bestimmung wird
später im Labor mit einem Stereomikroskop
(Binokular) vorgenommen. Daneben erfolgt
eine Fotodokumentation der Höhle und der
Tiere.

Für die Erfassung von Höhlen stehen un-
terschiedliche Kartierbögen zur Verfügung.
Das Ablaufschema der Erfassungsmethode
(Abb. 3) zeigt, dass zunächst Erhebungsda-
ten in das Höhlenkataster von Hessen flie-
ßen. Diese werden mit dem „Meldebogen
zur Aufnahme von Höhlen und künstlichen
Hohlräumen in das Höhlenkataster Hessen“
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Tab. 1: Klassifikation bislang gefundener Arten in subterranen Ökosystemen Hessens (Höhlen, künstliche Hohlräume und Quellen) (Stand: 01.03.2009).
Klassifikation nach CHRISTIAN & MOOG (1982) und WEBER (1988); Daten aus ZAENKER (2009).

ökologische Beschreibung Artenzahl Artenzahl 
Klassifikation in Hessen in Hessen

(relativ) (absolut)

eutrogloxen Tiere, die nur durch Zufall in die Höhle gelangen 1 855 84,1 %

eutrogloxen Übergangsklassifikation, d.h. die hierunter fallenden Tiere sind zurzeit nicht eindeutig der Klasse 11 0,5 %
bis subtroglophil „eutrogloxen“ oder „subtroglophil“ zuzuordnen

eutrogloxen Übergangsklassifikation, d.h. die hierunter fallenden Tiere sind zurzeit nicht eindeutig der Klasse 17 0,8 %
bis eutroglophil „eutrogloxen“, „subtroglophil“ oder „eutroglophil“ zuzuordnen

subtroglophil Tiere, welche die Höhle gezielt aufsuchen, aber sie nicht ihr ganzes Leben bewohnen 78 3,5 %

subtroglophil Übergangsklassifikation, d.h. die hierunter fallenden Tiere sind zurzeit nicht eindeutig der Klasse 12 0,5 %
bis eutroglophil „subtroglophil“ oder „eutroglophil“ zuzuordnen

eutroglophil Tiere, die dauerhaft meist über mehrere Generationen die Höhle besiedeln; dabei ist es nicht von 167 7,5 %
Bedeutung, ob die Tiere eine direkte physiologische Bindung an die Höhle haben, oder ob es sich um eine 
indirekte Bindung handelt

eutroglophil Übergangsklassifikation, d.h. die hierunter fallenden Tiere sind zurzeit nicht eindeutig der Klasse 8 0,4 %
bis eutroglobiont „eutroglophil“ oder „eutroglobiont“ zuzuordnen

eutroglobiont Tiere, deren gesamter Lebenszyklus in der Höhle abläuft, die also unbedingt an die Höhle gebunden sind; 59 2,7 %
„echte Höhlentiere“ oder Cavernicole

Summe 2 116 100 %



entsprechend kartiert. Hier werden zunächst
die geographische Lage, Horizontal- und
Vertikalerstreckungen sowie eine Kenn-
zeichnung des Höhlentyps und des geologi-
schen Untergrunds angegeben. Weitere Er-
fassungsparameter umfassen Angaben zur
Höhlenbefahrung (Schwierigkeiten, Materi-
alaufwand), eine Einschätzung der Schutz-
würdigkeit und des Zustands der Höhle. Ent-
sprechendes gilt für die Kartierung künstli-
cher Hohlräume. Die faunistische Erfassung
für das Biospeläologische Kataster von Hes-
sen erfolgt mit einem gesonderten zweiseiti-
gen Kartierbogen für Höhlen und künstliche
Hohlräume. In einer vorgefertigten Liste
können Tierfunde nach Habitat und Höhlen-
region angekreuzt und Angaben zur Abun-
danz aufgeschrieben werden. Darüber hi-
naus gehende Funde können schriftlich fest-
gehalten werden. Ergänzend werden Daten
zur Objektart, der geographischen Lage,
Längen- und Höhenangaben, zum Feuchtig-
keitsgrad sowie der Umgebungslage erfasst.
Weitere Angaben wie z.B. zum geologischen
Untergrund, administrative Angaben (Ge-

meinde, Landkreis) sowie eine Zuordnung
nach naturräumlichen Einheiten werden im
EDV-gestützten Kataster mittels relationaler
Datenbank über die geographischen Koordi-
naten automatisch ergänzt. Durch Kataster-
nummern sind Objekte und Tierfunde ein-
deutig zugeordnet und werden in das hessi-
sche Artenerfassungsprogramm „natis“ ex-
portiert.

Für die Grunddatenerhebung nach der
FFH-Richtlinie kommt ein gesonderter, ei-
gens erarbeiteter Kartierbogen zum Einsatz,
der eine Berücksichtigung der Natura-2000-
Ziele gewährleistet (STEIN & ZAENKER

2003). Die Erfassungsmethode ist hierbei
mit einer ökologischen Bewertung verbun-
den, wobei unterschiedliche Leitarten als
Bioindikatoren herangezogen werden, um
einen ökologischen Zustand der Höhle ein-
zuschätzen. Leitarten werden unterschieden
in einen Grundartenbestand (G1 in Tab. 2),
die eine Punktezahl von „1“ erhalten, und in
wertsteigernde Arten (G2 in Tab. 3), die eine
Punktezahl von „2“ erhalten. Es werden nur
Arten berücksichtigt, bei denen eine eindeu-

tige ökologische Klassifikation (vgl. Tab. 1)
als sicher gilt. Eine Einordnung in Kategori-
en der Roten Liste von Deutschland steht vor
allem bei Spinnen, Krebstieren und Insekten
in Höhlen noch aus, weil die Kenntnisse zur
biogeographischen Verbreitung der einzel-
nen Arten noch zu lückenhaft sind. Die Rote
Liste der Säugetiere, Reptilien und Amphibi-
en Hessens (KOCK & KUGELSCHAFTER 1996)
bedarf einer Aktualisierung bezüglich der
vom Landesverband für Höhlen- und Karst-
forschung Hessen e.V. gemeldeten Funde der
Fledermausarten Rhinolophus hipposideros
(Kleine Hufeisennase) und Myotis dasycne-
me (Teichfledermaus), da wenige Individuen
wiederentdeckt werden konnten.

Die Bewertung von Höhlen nach Leitarten
erfolgt unmittelbar im Kartierbogen. Hierzu
werden die Punktezahlen addiert. Bewertet
wird der Erhaltungszustand der Höhle, der
eine dreistufige Klassifikation vorsieht. Die
Artenbewertung ist dabei wie folgt definiert:
Erhaltungszustand A (hoch) = sieben und
mehr Punkte, Erhaltungszustand B (mittel) =
fünf bis sechs Punkte sowie Erhaltungszu-
stand C (gering) = vier und weniger Punkte. 

Neben dem Parameter „Arteninventar“
werden noch die Parameter „Habitate und
Strukturen“ und „Beeinträchtigungen“ er-
fasst. Als Habitate und Strukturen sind fol-
gende anzukreuzende Kategorien möglich:
Höhlengewässer, Tropfsteine/Sinter, vorhan-
dene Tiefenregion, Ungestörtheit sowie ar-
chäologische/paläontologische Funde. Die
Bewertung des Parameter „Habitate und
Strukturen“ wird folgendermaßen vorge-
nommen: Erhaltungszustand A (hoch) = vier
und mehr Typen, Erhaltungszustand B (mit-
tel) = zwei bis drei Typen sowie Erhaltungs-
zustand C (gering) = ein und weniger Typen.
Unter den Beeinträchtigungen wird aufgelis-
tet: Verfüllung/Auffüllung, Müllablagerun-
gen, schädliche Umfeldstrukturen und Nut-
zungen, Beunruhigung/Störung, Lager-/Feu-
erstelle, Freizeit- und Erholungsnutzung
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Abb. 3: Ablaufschema der Erfassungsmethode (Untersuchungsprogramm). Entwurf: M. Reiss.

Tab. 2: Leitarten (G1) aus dem Grundartenbestand (aus STEIN & ZAENKER 2003, ergänzt). „3“ = gefährdet, „V“ = Vorwarnliste, „N“ = nicht gefährdet.

zoologischer Name deutscher Name Tiergruppe Rote Liste (Deutschland) Rote Liste (Hessen)

Salamandra salamandra Feuersalamander Schwanzlurche V 3

Scoliopteryx libatrix Zackeneule Nachtfalter N nicht aufgelistet

Triphosa dubitata Wegdornspanner Nachtfalter V nicht aufgelistet

Inachis io Tagpfauenauge Tagfalter nicht aufgelistet N

Meta menardi Herbstpinne Kieferspinnen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Metellina merianae Kieferspinnen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Nesticus cellulanus Höhlenspinne Höhlenspinnen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Oniscus asellus Mauerassel Asseln nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Niphargus aquilex Höhlenflohkrebs Flohkrebse nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Niphargus schellenbergi Schellenberg-Grundwasserkrebs Flohkrebse nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Polydesmus angustus Bandfüßer Tausendfüßer nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Tachypodoiulus niger Schwarzer Schnurfüßer Tausendfüßer nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Speoleota leptogaster Pilzmücken nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Limonia nubeculosa Rheinschnake Stelz-, Sumpfmücken nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Heleomyza captiosa Scheufliegen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Scoliocenta amplicornis Scheufliegen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Diphyus quadripunctorius Schlupfwespen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Oxychilus cellarius Keller-Glanzschnecke Schnecken N N



(Höhlentourismus), Gewässerbelastung so-
wie im Kartierbogen selbst zu definierende
weitere Beeinträchtigungen. Eine Bewer-
tung ist im folgenden gekennzeichnet: Erhal-
tungszustand A (hoch) = keine oder nur eine
flächige Beeinträchtigung von sehr geringer
Intensität, Erhaltungszustand B (mittel) =
eine bis zwei flächige Beeinträchtigung von
sehr geringer Intensität und nur kleinflächi-
ge Beeinträchtigungen mittlerer bis hoher
Intensität sowie Erhaltungszustand C (ge-
ring) = mehrere flächige Beeinträchtigungen
von geringer Intensität oder eine bis mehre-
re flächige Beeinträchtigungen von mittlerer
bis hoher Intensität.

Den Ablauf der Gesamtbewertung zeigt
Abb. 4. Ausgehend von der Bewertung der
Leitarten gelangt man sukzessive den Be-
wertungsergebnissen der Parameter „Habita-
te und Strukturen“ und „Beeinträchtigun-
gen“ folgend zum Gesamtergebnis.

3.3 Stand der Erfassung in Hessen

Das Höhlenkataster von Hessen führt 481
Objekte die als Höhlen gekennzeichnet
(STEIN 2009, siehe Abb. 5) und von denen
378 Höhlen biospeläologisch untersucht
sind (ZAENKER 2009).

Das Bearbeitungsgebiet des Höhlenkatas-
ters Hessen umfasst das gesamte Gebiet des
Bundeslandes Hessen sowie die rechtsrhei-
nischen Teile von Rheinland-Pfalz und den
baden-württembergischen Anteil des Oden-
waldes nördlich des Neckar. Die Aufteilung
Deutschlands in Höhlenkatastergebiete wur-
de 1974 auf einer Tagung der deutschen
Höhlenkatasterführer festgelegt. Das hier
betrachtete Katastergebiet ist das Gebiet
Nr. 4. Die bisher bekannten Höhlen in Hes-
sen kommen vor allem in verkarstungsfähi-
gen Gesteinen vor, insbesondere in den Ge-
steinen des Ober- und Mitteldevon (Massen-

kalke), dem Zechstein- und dem Muschel-
kalk. Auch im Buntsandstein, der in Hessen
häufig als anstehendes Gestein den geologi-
schen Untergrund bildet, kommen Höhlen
vor, die zumeist tektonischen Ursprungs sind.
Einzelne Basalthöhlen existieren zum Teil
aufgrund bergbaulicher Nutzung nicht mehr,
konnten aber zumindest dokumentiert werden.

Im Biospeläologischen Kataster von Hes-
sen kommen noch Objekte aus anderen
Katastergebieten, soweit diese auf Grenz-
blättern (TK 1 : 25 000) zum Katastergebiet
„Hessen“ liegen und einzelne Objekte auf
den Kartenblättern 4626 Heiligenstadt, 5327
Hümpfershausen (Höhlenkataster Thürin-
gen), 5427 Helmershausen, 5527 Mellrich-
stadt, 5626 Sandberg, 5627 Bad Neustadt an
der Saale, 5725 Stangenroth, 5921 Schöll-
krippen und 6021 Haibach (Höhlenkataster
Unterfranken), die naturräumlich mit dem
Bearbeitungsgebiet zusammenhängen, hin-
zu. Objekte der linksrheinischen Gebiete von
Rheinland-Pfalz werden nicht bearbeitet.

Das Datenmanagement und die Datensi-
cherung des Biospeläologischen Katasters
von Hessen erfolgt mit der Office-Software
Access der Firma Microsoft. Die relationa-
len Datenbank ermöglicht neben der digita-
len Erfassung vor allem vielfältige Möglich-
keiten der Datenauswertung. Für die Ein-
und Ausgabe von aufbereiteten Rohdaten
wurden sog. Erfassungsmasken und Abfra-

gemodule programmiert, so das der Daten-
export (z.B. für „natis“ und das GIS-System
des Biosphärenreservats Rhön) aus dem Ka-
taster automatisch generiert werden kann.

Mit Stand vom 01.03.2009 sind im Bear-
beitungsgebiet 2 707 Taxa nachgewiesen, die
mindestens bis zur Gattung bestimmt wur-
den. Davon sind 1 008 Taxa in Höhlen gefun-
den worden. Insgesamt sind im Biospeläolo-
gischen Kataster von Hessen derzeit 89 690
Einzelfunde aus 4 988 Objekten erfasst
(Tab. 4).

Von allen 252 Kartenblättern (Topographi-
sche Karte im Maßstab 1 : 25 000) im Bear-
beitungsgebiet liegen inzwischen biospeläo-
logische Untersuchungsergebnisse vor. Hier-
von sind allerdings zahlreiche Kartenblätter
nur wenig bearbeitet. Als recht gut bearbei-
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Tab. 3: Wertsteigende Leitarten (G2) (aus STEIN & ZAENKER 2003, ergänzt). „0“ = ausgestorben, „1“ = vom Aussterben bedroht, „2“ = stark gefährdet,
„3“ = gefährdet, „R“ = extrem selten, „G“ = Gefährdung anzunehmen, „V“ = Vorwarnliste.

zoologischer Name deutscher Name Tiergruppe Rote Liste (Deutschland) Rote Liste (Hessen)

Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase Fledermäuse 1 0

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus Fledermäuse 1 1

Myotis bechsteini Bechsteinfledermaus Fledermäuse 3 2

Myotis dasycneme Teichfledermaus Fledermäuse G 0

Myotis myotis Großes Mausohr Fledermäuse 3 2

Myotis brandtii und Myotis mystacinus Kleine und Große Bartfledermaus Fledermäuse 2,3 2,2

Plecotus auritus und Plecotus austriacus Braunes und Graues Langohr Fledermäuse V,2 2,2

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Fledermäuse nicht aufgelistet 3

Myotis nattereri Fransenfledermaus Fledermäuse 3 2

Proasellus cavaticus Höhlenwasserassel Asseln nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Bradysia forficulata Trauermücken nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Heteromyza atricornis Schwarzhörnige Schattenfliege Scheufliegen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Porrhomma rosenhaueri Zwergspinnen 2 nicht aufgelistet

Porrhomma egeria Zwergspinnen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Porrhomma convexum Zwergspinnen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Porrhomma myops Zwergspinnen nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Amilenus aurantiacus Weberknechte R nicht aufgelistet

Ischyropsalis helwigi Schneckenkanker Weberknechte 3 nicht aufgelistet

Isotoma neglecta Springschwänze nicht aufgelistet nicht aufgelistet

Abb. 4: Gesamtbewertung der Höhlen (aus STEIN & ZAENKER 2003).

Tab. 4: Anzahl der untersuchten Objekte im 
Bearbeitungsgebiet (nach ZAENKER 2009).

Objektbezeichnung absolute relative 
Anzahl Anzahl

Quelle (inkl. Karstquellen) 3 195 64,0 %

Bergwerksstollen 818 16,4 %

Naturhöhle 378 7,6 %

Brunnen 103 2,1 %

Sonstige 494 9,9 %

Insgesamt 4 988 100 %



tet können derzeit das Fulda-Werra-Berg-
land, der Vogelsberg, die Rhön, der Taunus
und Teile des Ederberglandes und des Keller-
waldes angesehen werden. Beim Erfas-
sungsstand der subterranen Fauna rangiert
das Bearbeitungsgebiet neben Rheinland-
Pfalz/Saarland und Westfalen noch vor den
klassischen Höhlengebieten der Fränkischen
Alb und Schwäbischen Alb.

Tab. 5 zeigt eine ausgewählte Übersicht zu
den am häufigsten gefundenen und determi-
nierten Arten in hessischen Naturhöhlen. Es
zeigt sich deutlich, dass vor allem subtroglo-
phile und eutroglophile Arten dominieren.
Hierbei muss allerdings berücksichtigt wer-
den, dass viele Arten vor Ort nur sehr schwer
bestimmbar sind. Zahlreiche gesammelte Ta-
xa befinden sich zur endgültigen Bestim-
mung noch bei anerkannten Experten.

Ausschließlich Höhlen besiedelnde eutro-
globionte Arten sind in hessischen Höhlen
vor allem der Grundwasserkrebs Niphargus
schellenbergi, die Trauermücke Bradysia
forficulata sowie die Höhlenassel Proasellus
cavaticus (Tab. 6). Zumindest in den Funder-
gebnissen sind eutroglobionte Tiere selten.
Das dürfte darauf zurückzuführen sein, dass
es in Hessen wenig aktive Wasserhöhlen
gibt, in denen Grundwasser bzw. Höhlenge-
wässer vorhanden sind. Ein weiterer Grund
sind ausstehende Bestimmungen von schwer
zu determinierenden Arten.

Die Datenauswertung zum Stand der Er-
fassung von Naturhöhlen als FFH-Lebens-
raumtyp (Tab. 7), bezogen auf das administ-
rative Gebiet Hessen, zeigt, dass insgesamt
352 Höhlen im Bundesland Hessen erfasst
wurden. Davon liegen 54,5 % in FFH-Ge-
bieten des europäischen Schutzgebietssys-
tems Natura 2000. Die restlichen Naturhöh-
len (45,5 %) in Hessen liegen außerhalb von
FFH-Gebieten.

Die zahlenmäßig größten Vorkommen be-
finden sich in den naturräumlichen Haupt-
einheiten „Osthessisches Bergland, Vogels-
berg und Rhön“ (D 47), „Westhessisches
Bergland“ (D 46) „Odenwald, Spessart und
Südrhön“ (D 55), „Thüringer Becken und
Randplatte“ (D 18) und „Westerwald“ (D 39).
Hierbei liegen die meisten Höhlen insbeson-
dere im „Westhessischen Bergland“ (D 46),
„Odenwald, Spessart und Südrhön“ (D 55)
sowie „Osthessisches Bergland, Vogelsberg
und Rhön“ (D 47) nicht in FFH-Gebieten.
Zu den zerstörten Naturhöhlen in Hessen
gehören u.a. die Höhle „Wildscheuer“ bei
Steeden an der Lahn, eine wichtige archäo-
logische Fundstelle und ehemals als Natur-
denkmal geschützt, die durch den Kalkabbau
zerstört wurde, und die Basalthöhle bei
Ortenberg-Bergheim, die ehemals größte
Basalthöhle auf dem europäischen Festland,
die als Naturdenkmal einstweilig sicherge-
stellt war.

4 Höhlenschutz

Höhlen sind einzigartige Lebensräume für
hoch spezialisierte und besonders schutz-
würdige Tier- und Pflanzenarten in Deutsch-
land. Allerdings muss der Schutz von Höh-
len in Deutschland und speziell in Hessen als
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Abb. 5: Übersicht
zum Katastergebiet
und Bearbeitungs-
stand des Höhlen-

katasters Hessen auf
Basis der Topo-

graphischen Karten
im Maßstab

1 : 25 000 (Gitternetz).
Hellgrau: Kataster-

gebiet, dunkelgrau:
TK bearbeitet mit

Objektanzahl 
(Stand: 01.03.2009).

Kartographie: 
M. Reiss, nach STEIN

(2009).

Tab. 5: Die häufigsten Arten in hessischen Höhlen (nach ZAENKER 2009).

zoologischer Name deutscher Name Tiergruppe Einzelfunde

Meta menardi Herbstpinne Kieferspinnen 465
Limonia nubeculosa Rheinschnake Stelz- und Sumpfmücken 208
Scoliopteryx libatrix Zackeneule Nachtfalter 164
Oniscus asellus Mauerassel Asseln 161
Metellina merianae Kieferspinnen 153
Triphosa dubitata Wegdornspanner Nachtfalter 147
Myotis myotis Großes Mausohr Fledermäuse 111
Discus rotundatus Gefleckte Schüsselschnecke Schnecken 110
Nesticus cellulanus Höhlenspinne Höhlenspinnen 103
Pogonognathellus flavescens Springschwänze 95
Glomeris marginata Gesäumter Saftkugler Tausendfüßer 68
Tarnania fenestralis Pilzmücken 60
Helicigona lapicida Steinpicker Schnecken 60
Rymosia fasciata Pilzmücken 58
Inachis io Tagpfauenauge Tagfalter 58
Monachoides incarnatus Rötliche Laubschnecke Schnecken 58
Oxychilus cellarius Kellerglanzschnecke Schnecken 58
Helicodonta obvoluta Riemenschnecke Schnecken 54
Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase Fledermäuse 46
Myotis nattereri Fransenfledermaus Fledermäuse 43

Tab. 6: Die eutroglobionten Arten in hessischen Höhlen (nach ZAENKER 2009).

zoologischer Name deutscher Name Tiergruppe Anzahl 
Einzelfunde
(absolut)

Niphargus schellenbergi Schellenberg-Grundwasserkrebs Flohkrebse 20

Bradysia forficulata Trauermücke 8

Proasellus cavaticus Höhlenassel Asseln 6

Porrhomma myops Zwergspinnen 3

Schaefferia quadrioculata Springschwänze 3

Niphargus aquilex Grundwasserflohkrebs Flohkrebse 1

Hydra oligactis f. subterranus Süßwasserpolypen 1

Phagocata vitta Strudelwürmer 1



defizitär bezeichnet werden. Subterrane
Ökosysteme werden im Naturschutzrecht
auf Bundesebene nicht berücksichtigt. Nach
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
existiert kein besonderer Schutzstatus, d.h.
im Sinne des § 30 BNatSchG werden Höhlen
nicht als besonders geschützte Biotope ge-
nannt. Konkrete lebensraumtypbezogene
Schutzmaßnahmen und Entwicklungskon-
zepte sind demnach nicht erforderlich. Aller-
dings sind einige Bundesländer (Baden-
Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen)
von dieser Rahmenregelung abgewichen und
haben Höhlen als besonders geschützte Bio-
tope ausgewiesen. Liegen Höhlen in Natur-
oder Landschaftsschutzgebieten, so sind
nicht zwingend Betretungsverbote geregelt.
Eine weitere Möglichkeit bietet die Auswei-
sung als Naturdenkmal, da ähnlich den be-
sonders geschützten Biotopen Höhlen nicht
beseitigt, beschädigt oder gestört werden
dürfen (vgl. FISCHER & BEDACHT 2004).

Ansonsten ist Höhlenschutz nur in FFH-
Gebieten naturschutzrechtlich geregelt.
Nach dem europäischen Schutzgebietssys-
tem Natura 2000 bzw. der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen – FFH-Richt-
linie) sind Höhlen als sog. prioritärer Le-
bensraumtyp „Nicht touristisch erschlossene
Höhlen“ (EU-Code 8310) unter besonderen
Gebietsschutz gestellt. Das schließt Einzugs-
gebiete von Höhlengewässern mit ein. Hier-
bei steht vor allem der Fledermausschutz im
Vordergrund. Als Schutzmaßnahmen werden
angesehen: ein für Fledermäuse durchlässi-
ger Verschluss und eine Verminderung von
Nähr- und Schadstoffeinträgen in Höhlenge-
wässer-Einzugsgebieten. Weitere, genauere
Maßnahmen zum Höhlenschutz lässt die
FFH-Richtlinie offen.

Selbst wenn Höhlen als Geotope bei den
geologischen Diensten der Länder (in Hes-
sen das Hessische Landesamt für Umwelt
und Geologie) in einem Kataster als geolo-
gisch schützenswerte Objekte aufgelistet

sind, bedeutet das keinen rechtlichen Schutz-
status und erfordert somit keine entsprechen-
den Maßnahmen oder Regelungen.

Beeinträchtigungen erfahren Höhlen in
vielfältiger Weise, wie zum Beispiel durch
Mülleintrag, Bauschutt- oder Erdaushubver-
füllung, Ruhestörung von Winterquartieren,
Zerstörung von Höhlenteilen oder Karster-

scheinungen, Bergbautätigkeiten, Mitnahme
archäologischer und paläontologischer Hin-
terlassenschaften sowie durch Feuer und
Rauch. Eine weitere zunehmende Beanspru-
chung können touristische Höhlentrekking-
touren darstellen, für die es im Sinne frei-
williger Vereinbarungen eine Richtlinie gibt
(FISCHER & BEDACHT 2004).

Der Verband der deutschen Höhlen- und
Karstforscher e.V. (VdHK) hat in einer „Re-
solution zum Schutz von Höhlen als Kultur-,
Natur- und Umwelterbe“ (www.cavedecla-
ration.eu) verschiedene weiterreichende Vor-
schläge und Forderungen zum Höhlenschutz
verfasst. Hierzu zählen:
Ü Einbeziehung von Höhlen und Karst-
erscheinungen als Geo- und Biotope in die
Naturschutzgesetzgebung,
Ü Dokumentation von Höhlen- und Karstge-
bieten durch Speläologen,
Ü Schutz der Höhlen als Lebensraum für
hochspezialisierte Tiere,
Ü Handelsverbot von Tropfsteinen und Sin-
terformationen,
Ü Schutz der Höhlen als Archive der Vergan-
genheit (Klima, Paläontologie),
Ü Einbeziehung von Speläologen bei Bau-
maßnahmen in Höhlen- und Karstgebieten
und vollständige Dokumentation der ange-
troffenen Objekte durch Speläologen,
Ü Erhalt der Zugänglichkeit für wissen-
schaftliche Zwecke,
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Tab. 7: Verteilung hessischer Höhlen nach naturräumlichen Haupteinheiten und Berücksichtigung in
FFH-Gebieten (nach STEIN & ZAENKER 2003, aktualisiert nach STEIN 2009; Stand: 01.03.2009).

naturräumliche Haupteinheit Vorkommen

Anzahl in FFH-Gebieten außerhalb von
FFH-Gebieten

D18 Thüringer Becken und Randplatten 44 42 2

D36 Weser- und Weser-Leine-Bergland 1 0 1
(Niedersächsisches Bergland)

D38 Bergisches Land, Sauerland 5 5 0

D39 Westerwald 42 32 10

D40 Lahntal und Limburger Becken 30 12 18

D41 Taunus 25 3 22

D44 Mittelrheingebiet (mit Siebengebirge) 2 1 1

D46 Westhessisches Bergland 56 19 37

D47 Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön 96 63 33

D53 Oberrheinisches Tiefland 1 0 1

D55 Odenwald, Spessart und Südrhön 50 15 35

Gesamt (nur Bundesland Hessen) 352 192 160

Abb. 6: Fledermausfreundliche Vergitterung. Foto: Stefan Zaenker

Abb. 7: Internetstartseite der Aktion „Höhlentier des Jahres“ (www.hoehlentier.de).



Ü ein striktes Befahrungsverbot in der Zeit
von Anfang Oktober bis Anfang Mai (Fleder-
mausschutz).

Bei besonders schutzwürdigen Höhlen in-
nerhalb von FFH-Gebieten hat der Landes-
verband für Höhlen- und Karstforschung in
Hessen e.V. eine Methode zur guten natur-
schutzfachlichen Praxis entwickelt, die von
den Naturschutzbehörden unterstützt wird.
Hierbei handelt es sich um den Einbau einer
fledermausfreundlichen Vergitterung des
Höhleneingangs (Abb. 6, linkes Foto). Zum
einen können flugfähige und laufende Tiere
in die Höhle ein- und auswandern und zum
anderen ist die Höhle für Forschungszwecke
über einen Verschluss zugänglich. Unkon-
trollierte Störungen des Lebensraumes sind
nicht möglich. Ein wichtiger praktischer
Beitrag zum Höhlenschutz wird regelmäßig
von den höhlenkundlichen Vereinen im Zu-
ge von Müllaufsammlungen geleistet (Abb.
6, rechtes Foto). Nicht nur die Ästhetik wird
durch Haus- und Sperrmüll beeinträchtigt,
sondern vor allem illegale Sonder- und Gift-
müllablagerungen bedrohen den Lebens-
raum. Inwieweit Schutzmaßnahmen wie
Höhlenverschlüsse hier Abhilfe leisten, muss
im Einzelfall kritisch hinterfragt werden,
denn die unterirdischen Habitate sollen für
die Tierwelt zugänglich (Migration) bleiben.

Unter dem Gesichtspunkt der Besucher-
lenkung können auch Schauhöhlen eine
Funktion im Höhlenschutz ausüben. Schau-
höhlen erfüllen eine wichtige Aufgabe zum
Naturerlebnis und können somit zum Ver-
ständnis bzw. zur Sensibilisierung über die
Eigenart und Schönheit dieser Geotope bei-
tragen. Andere subterrane Ökosysteme in
einer Schauhöhlenregion oder weitere Ab-
schnitte im gleichen Höhlensystem bleiben
unberührt und können entsprechend ge-
schützt werden. Nach diesem Prinzip ent-
steht zurzeit in Hessen eine Schauhöhle im
Karstgebiet von Erdbach-Breitscheid im
Landkreis Lahn-Dill (DORSTEN et al. 2005).

Eine weitere Initiative zum Höhlenschutz
soll in der Öffentlichkeit und bei Behörden auf
die wenig bekannte zoologische Artenvielfalt
in unterirdischen Lebensräumen hinweisen
(www.hoehlentier.de). Die Aktion wurde vom
Verband der deutschen Höhlen- und Karstfor-
scher e.V. erarbeitet und soll allgemein ver-
ständlich zur Kenntnis des faszinierten Le-
bens der „Unterwelt“ beitragen (Abb. 7).

Die Aktivitäten der Speläologen in
Deutschland machen deutlich: Der Schutz
von Höhlen muss gesetzlich im internationa-
len und nationalen Umwelt- und Naturrecht
festgeschrieben werden, ansonsten macht
eine angewandte Forschung, die zur Umset-
zung von europäischen Richtlinien wie der
FFH-Richtlinie oder der Grundwasserrah-
menrichtlinie notwendig ist, keinen prakti-
schen Sinn. Darüber hinaus drohen wertvol-
le wissenschaftliche Archive, einzigartige
Lebensräume und nicht zuletzt unersetzbare
Naturgebilde verloren zu gehen.
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